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Vorblatt 
 
Vorlage – zur Beschlussfassung – 
 
 
Änderungen des Berliner Flächennutzungsplans (FNP Berlin) 
 
 
 
 
 
 
 
A. Problem 
 

Aus der Veränderung örtlicher Rahmenbedingungen sowie der 
Weiterentwicklung von teilräumlichen Planungszielen und Ver-
schiebung von gesamtstädtischen Nutzungsvorstellungen ergibt 
sich die Notwendigkeit, den Flächennutzungsplan zu ändern. 

 
Indem der FNP ständig auf diese Veränderungen eingeht, er-

füllt er seine stadtentwicklungspolitische Funktion als eine wesent-
liche Grundlage für die Steuerung einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. 
 
B. Lösung 
 

Änderungen des Flächennutzungsplans. 
 
C. Alternative / Rechtsfolgenabschätzung 
 

Keine.  
 
Der Flächennutzungsplan entwickelt als vorbereitender Bau-

leitplan gegenüber Behörden und Trägern öffentlicher Belange 
unmittelbare Bindungswirkung. Die rechtsverbindliche Wirkung 
gegenüber Dritten wird durch die aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickelnden verbindlichen Bauleitpläne (Bebauungspläne) er-
folgen. 
 
D. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und / oder Wirt-

schaftsunternehmen: 
 

Keine. 
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E. Gesamtkosten 
 

Keine. 
 
F. Flächenmäßige Auswirkungen 
 

Entsprechend Inhalt der Vorlage. 
 
G. Auswirkungen auf die Umwelt 
 

Im Rahmen der geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung wurde die umwelt- und ressourcenscho-
nende Zuordnung von Nutzungen vorgenommen. 
 
H. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit 

dem Land Brandenburg 
 

Keine. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Planungsträger 

sind die einzelnen FNP-Änderungen mit den Nach-
bargemeinden, -ämtern, -kreisen und -regionen so- 

wie darüber hinaus im Rahmen der Mitwirkung der 
Berliner Bezirke und Hauptverwaltungen mit der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung abgestimmt 
worden. Die regionalplanerische Unterrichtung 
gemäß Artikel 11 Abs. 4 des Landesplanungsvertra-
ges ist erfolgt. 
 
I. Zuständigkeit 
 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung für 
die Aufstellung der Änderungsentwürfe und die 
Bekanntmachung der Zustimmung des 
Abgeordnetenhauses (gem. § 11 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 1 AGBauGB). 

 
Der Senat von Berlin für den Beschluss über die 

FNP-Änderungen (gem. § 11 Abs. 1 in Verbindung 
mit § 2 Abs. 2 AGBauGB). 

 
Das Abgeordnetenhaus von Berlin für die Zu-

stimmung zu den FNP-Änderungen in der vom Se-
nat beschlossenen Fassung (gem. § 11 Abs. 1 in 
Verbindung mit § 2 Abs. 3 AGBauGB). 
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Vorlage – zur Beschlussfassung – 
 
 
Änderungen des Berliner Flächennutzungsplans (FNP Berlin) 
 
 
 
 
 
 
Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 
 
 
I. Das Abgeordnetenhaus stimmt den vom Senat am 16.03.2004 

mit Senatsbeschluss Nr. 1759/04 beschlossenen Änderungen 
des Berliner Flächennutzungsplans zu. 

 
Anlage: 5 Änderungsblätter einschließlich Legendenblatt 
 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

Kolonien an der Rennbahn / Rennbahnstraße 
(Pankow) 
Kolonie Schildow-Waldeck (Pankow) 
Telegrafenweg (Spandau) 
Lentzeallee (Steglitz-Zehlendorf) 
Landsberger Allee (Zentrum) (Lichtenberg) 

 
II. Das Abgeordnetenhaus stimmt den „Stellungnahmen zu den 

nicht berücksichtigten Anregungen“ zu, die jeweils Bestand-
teil der Anlagen 1 bis 5 sind. 

 
 

A. Begründung: 
 
1. Flächennutzungsplan-Änderungen 
 

Der FNP bildet als integrales gesamtstädtisches Planungsin-
strument Berlins eine wesentliche Grundlage für Nutzungsent-
scheidungen und Investitionssteuerung. Auf der Ebene des 
FNP erfolgt die Abwägung aller öffentlichen und privaten 
Nutzungsansprüche an den gesamten Stadtraum über örtliche 
Interessen hinaus. Der FNP schafft damit die räumlichen Vor-
aussetzungen für eine langfristige Daseinsvorsorge der Stadt 
unabhängig von sich kurzfristig verändernden konjunkturellen 
Schwankungen. 
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Aus weiterentwickelten teilräumlichen Pla-
nungszielen und veränderten Rahmenbedingun-
gen resultiert die Notwendigkeit zu Änderungen 
des FNP in Teilbereichen. Nur indem der FNP 
ständig fortgeschrieben wird, kann er seine 
stadtentwicklungspolitische Funktion wahrneh-
men und aktuell gehalten werden. In anderen 
gesamtstädtisch bedeutsamen Planungen wie 
z.B. den Stadtentwicklungsplänen und den 
Planwerken entwickelte Zielvorstellungen wer-
den mit teilräumlichen Planungszielen ver-
knüpft, im Beteiligungs-Verfahren zur Diskus-
sion gestellt und so als gesamtstädtische Ziel-
aussagen der parlamentarischen Abwägung un-
terzogen. 
 
Die Planungsziele der einzelnen Änderungen 
des FNP (Einzelbegründung) sind den Plandar-
stellungen und den Erläuterungen der Ände-
rungsblätter zu entnehmen ebenso wie die 
Beteiligungsschritte der Planungsträger sowie 
der Bürgerinnen und Bürger der einzelnen 
Änderungen. 
 
Bestandteil aller beigefügten Anlagen (Ände-
rungsblätter) sind auch die Stellungnahmen zu 
den im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
vorgebrachten Anregungen, die nicht berück-
sichtigt werden konnten (Stellungnahmeblätter). 

 
Die Änderungen des FNP werden mit der orts-
üblichen Bekanntmachung im Amtsblatt nach 
der Zustimmung des Abgeordnetenhauses wirk-
sam. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich an 
der öffentlichen Auslegung beteiligt haben, er-
halten eine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung ihrer Anregungen. 

 
 

B. Rechtsgrundlagen: 
 
Für die Zustimmung des Abgeordnetenhauses: 
 
   § 246 Abs. 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der 
Fassung vom 27. August 1997 
 
   (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geändert 
durch Artikel 12 des Gesetzes vom  
 
   23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850/2852); § 11 Abs. 1 
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 des  
 
   Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs 
(AGBauGB) in der Fassung vom 
 
   7. November 1999 (GVBl. S. 578),  

Für den Inhalt der Änderungen des Flächennut-
zungsplans: 
 
   §§ 1, 1a und 5 des Baugesetzbuchs (BauGB). 
 
Für das Verfahren zur Aufstellung der Änderungen 
des Flächennutzungsplans und die 
Neubekanntmachung: 
 
   §§ 1 bis 6 des Baugesetzbuchs (BauGB); § 11 Abs. 
1 in Verbindung mit § 2 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuchs (AGBauGB). 
 
 
C. Kostenauswirkungen auf Privathaushal-

te und / oder Wirtschaftsunternehmen: 
 
Keine. 
 
Der Flächennutzungsplan entwickelt als vorberei-
tender Bauleitplan gegenüber Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange unmittelbare Bindungswirkung. 
Die rechtsverbindliche Wirkung gegenüber Dritten 
wird durch die aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickelnden verbindlichen Bauleitpläne (Bebau-
ungspläne) erfolgen. 
 
 

D. Gesamtkosten 
 
Keine. 
 
Der Flächennutzungsplan entwickelt als vorberei-
tender Bauleitplan gegenüber Behörden und Trägern 
öffentlicher Belange unmittelbare Bindungswirkung. 
Die rechtsverbindliche Wirkung gegenüber Dritten 
wird durch die aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickelnden verbindlichen Bauleitpläne (Bebau-
ungspläne) erfolgen. 
 
 
E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit 

mit dem Land Brandenburg: 
 
Keine. 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Planungsträger sind 
die einzelnen FNP-Änderungen mit den Nachbar-
gemeinden, -ämtern, -kreisen und -regionen sowie 
darüber hinaus im Rahmen der Mitwirkung der 
Berliner Bezirke und Hauptverwaltungen mit der 
Gemeinsamen Landesplanungsabteilung abgestimmt 
worden. Die regionalplanerische Unterrichtung 
gemäß Artikel 11 Abs. 4 des Landesplanungsvertra-
ges ist erfolgt. 
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F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan 
und die Finanzplanung: 

 
a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:  
 

Keine. 
 
b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 
 

Keine. 
 
 

G. Flächenmäßige Auswirkungen 
 
Entsprechend Inhalt der Vorlage. 
 
 

H. Auswirkungen auf die Umwelt: 
 
Entsprechend Inhalt der Vorlage. 
 
Der Flächennutzungsplan hat als vorbereitender 
Bauleitplan keine unmittelbaren rechtlichen Auswir- 

kungen gegenüber Dritten. Im Rahmen der geordne-
ten städtebaulichen Entwicklung wurde die umwelt- 
und ressourcenschonende Zuordnung von Nutzun-
gen vorgenommen. 
 
Die Prüfung der Erforderlichkeit von Maßnahmen 
zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Land-
schaft ist bei den Einzeländerungen entsprechend 
den generalisierten Darstellungen des FNP erfolgt, 
wobei keine Veränderungen der im Erläuterungsbe-
richt benannten und im FNP als Freifläche darge-
stellten Kulisse für Ausgleichsmaßnahmen erforder-
lich wurden. Auf den nachfolgenden Planungsebe-
nen ist die Eingriffstiefe konkret zu bewerten und im 
Rahmen der Abwägung über Vermeidung und Aus-
gleich abschließend zu entscheiden. Ausgleichsmaß-
nahmen die nicht am Ort des Eingriffs umgesetzt 
werden können, sind vorrangig unter Berücksichti-
gung der im Erläuterungsbericht benannten Räume 
für Ersatzmaßnahmen bzw. auf den prioritären Flä-
chen der Ausgleichskonzeption des Landschaftspro-
gramms zu realisieren.  
 
 
Berlin, den 16. März 2004 

 
 

  Der Senat von Berlin 
 

Wowerei t  
Regierender Bürgermeister 

Str ieder  
Senator für Stadtentwicklung
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